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derung mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die Ablieferung
stattgefunden hat, im Falle des Verlustes oder der verspäteten Ab—

lieferung mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die Ablieferung

hätte bewirkt sein müssen.
Die in Absatz 1 bezeichneten Ansprüche können nach der Voll-

endung der Verjährung nur aufgerechnet werden, wenn vorher der
Verlust, die Minderung, die Beschädigung oder die verspätete Ab-
lieferung dem Spediteur angezeigt oder die Anzeige an ihn abge-
sendet worden ist. Der Anzeige an den Spediteur steht es gleich,

wenn gerichtliche Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises be-

antragt oder in einem zwischen dem Versender und dem Empfänger
oder einem späteren Erwerber des Gutes wegen des Verlustes, der

Minderung, der Beschädigung oder der verspäteten Ablieferung an-
hängigen Rechtsstreite dem Spediteur der Streit verkündet wird.

Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der Spediteur
den Verlust, die Minderung, die Beschädigung oder die verspätete
Ablieferung des Gutes vorsätzlich herbeigeführt hat.

§ 415. I388. 389.] Die Vorschriften dieses Abschnitts kommen
auch zur Anwendung, wenn ein Kaufmann, der nicht Spediteur ist,
im Betriebe seines Handelsgewerbes eine Güterversendung durch
Grachtführer oder Verfrachter für Rechnung eines Anderen in eigenem

#(amen zu besorgen übernimmt.

Fünfter Abschnitt. Lagergeschäft.“

§ 416. Lagerhalter ist, wer gewerbsmäßig die Lagerung und
Aufbewahrung von Gütern übernimmt.2

§ 417. Auf die Rechte und Pflichten des Lagerhalters in An-
sehung der Empfangnahme, Aufbewahrung und Versicherung des

utes finden die für den Kommissionär geltenden Vorschriften der
388 bis 390 Anwendung.

Treten Veränderungen an dem Gute ein, welche dessen Ent-

werthung befürchten lassen, so hat der Lagerhalter den Einlagerer
lervon unverzüglich zu benachrichtigen. Versäumt er dies, so hat

er den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

d 8 418. Der Lagerhalter hat dem Einlagerer die Besichtigung
es Gutes, die Entnahme von Proben und die zur Erhaltung des

guutes nothwendigen Handlungen während der Geschäftsstunden zu
atten.

——

EsG z. HGB Art. 16.

? EG z. HGB Art. 2 Abs. 2; VgG 1./7. 69, 97 ff.
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§. 419. Im Falle der Lagerung vertretbarer Sachen ist der
Lagerhalter zu ihrer Vermischung mit anderen Sachen: von gleicher
Art und Güte nur befugt, wenn ihm dies ausdrücklich gestattet ist.

Der Lagerhalter erwirbt auch in diesem Falle nicht das Eigen-
thum des Gutes; aus dem durch die Vermischung entstandenen Ge-
sammtvorrathe kann er jedem Einlagerer den ihm gebührenden An-

theil ausliefern, ohne daß er hierzu der Genehmigung der übrigen
Betheiligten bedarf.

Ist das Gut in der Art hinterlegt, daß das Eigenthum auf

den Lagerhalter übergehen und dieser verpflichtet sein soll, Sachen
von gleicher Art, Güte und Menge zurückzugewähren, so finden die

Vorschriften dieses Abschnitts keine Anwendung.2
——

1BGB 947. Werden bewegliche Sachen miteinander dergestalt ver—-

bunden, daß sie wesentliche Bestandtheile einer einheitlichen Sache werden, so
werden die bisherigen Eigenthümer Miteigenthümer dieser Sache; die Antheile
bestimmen sich nach dem Verhältnisse des Werthes, den die Sachen zur Zeit

der Verbindung haben.
Ist eine der Sachen als Hauptsache anzusehen, so erwirbt ihr Eigen—

thümer das Alleineigenthum.
948. Werden bewegliche Sachen miteinander untrennbar vermischt oder

vermengt, so finden die Vorschriften des 8 947 entsprechende Anwendung.
Der Untrennbarkeit steht es gleich, wenn die Trennung der vermischten

oder vermengten Sachen mit unverhältnißmäßigen Kosten verbunden sein würde.

949. Erlischt nach den 88 946 bis 948 das Eigenthum an einer Sache,

so erlöschen auch die sonstigen an der Sache bestehenden Rechte. Erwirbt der

Eigenthümer der belasteten Sache Miteigenthum, so bestehen die Rechte an dem
Antheile fort. der an die Stelle der Sache tritt. Wird der Eigenthümer der

belasteten Sache Alleineigenthümer, so erstrecken sich die Rechte auf die hinzu—
tretende Sache.

2 BGB 700. Werden vertretbare Sachen in der Art hinterlegt, daß das

Eigenthum auf den Verwahrer übergehen und dieser verpflichtet sein soll, Sachen
von gleicher Art, Güte und Menge zurückzugewähren, so finden die Vor-

schriften über das Darlehen Anwendung. Gestattet der Hinterleger dem Ver-
wahrer, hinterlegte vertretbare Sachen zu verbrauchen, so finden die Vor-

schriften über das Darlehen von dem Zeitpunkte an Anwendung, in welchen
der Verwahrer sich die Sachen aneignet. In beiden Fällen bestimmen sich
jedoch Zeit und Ort der Rückgabe im Zweifel nach den Vorschriften über den

Verwahrungsvertrag.
Bei der Hinterlegung von Werthypapieren ist eine Vereinbarung der im

Abs. 1 bezeichneten Art nur gültig, wenn sie ausdrücklich getroffen wird.

607. Wer Geld oder andere vertretbare Sachen als Darlehen empfangen

hat, ist verpflichtet, dem Darleiher das Empfangene in Sachen von gleicher
Art, Güte und Menge zurückzuerstatten.

Wer Geld oder andere vertretbare Sachen aus einem anderen Grund



.

Lagergeschäft. 215

§ 420. Der Lagerhalter hat Anspruch auf das bedungene oder
ortsübliche Lagergeld sowie auf Erstattung der Auslagen für Fracht
und Zölle und der sonst für das Gut gemachten Aufwendungen,
soweit er sie den Umständen nach für erforderlich halten durfte.

Von den hiernach dem Lagerhalter zukommenden Beträgen
(Lagerkosten) sind die baaren Auslagen sofort zu erstatten. Die
sonstigen Lagerkosten sind nach dem Ablaufe von je drei Monaten
seit der Einlieferung oder, wenn das Gut in der Zwischenzeit zurück-

genommen wird, bei der Rücknahme zu erstatten; wird das Gut theil-
weise zurückgenommen, so ist nur ein entsprechender Theil zu be-
richtigen, es sei denn, daß das auf dem Lager verbleibende Gut zur
Sicherung des Lagerhalters nicht ausreicht.

§ 421. Der Lagerhalter hat wegen der Lagerkosten ein Pfand-
recht an dem Gute, solange er es im Besitze hat, insbesondere mittelst

onnossements, Ladescheins oder Lagerscheins darüber verfügen kann.
§ 422. Der Lagerhalter kann nicht verlangen, daß der Ein-

lagerer das Gut vor dem Ablaufe der bedungenen Lagerzeit und,

alls eine solche nicht bedungen ist, daß er es vor dem Ablaufe von

rei Monaten nach der Einlieferung zurücknehme. Ist eine Lager-
zeit nicht bedungen oder behält der Lagerhalter nach dem Ablaufe

er bedungenen Lagerzeit das Gut auf dem Lager, so kann er die
ücknahme nur nach vorgängiger Kündigung unter Einhaltung einer
Undigungsfrist von einem Monate verlangen.

Der Lagerhalter ist berechtigt, die Rücknahme des Gutes vor

Ablaufe der Lagerzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungs-
rist zu verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
— —

dem

schuldet, kann mit dem Gläubiger vereinbaren, daß das Geld oder die Sachen

als Darlehen geschuldet werden sollen.

608. Sind für ein Darlehen Zinsen bedungen, so sind sie, sofern nicht
ein Anderes bestimmt ist, nach dem Ablaufe je eines Jahres und, wenn das

arlehen vor dem Ablauf eines Jahres zurückzuerstatten ist, bei der Rück—
erstattung zu entrichten.
609. Ist für die Rückerstattung eines Darlehens eine Zeit nicht be-

•“# so hängt die Fälligkeit davon ab, daß der Gläubiger oder der Schuldner
gt.

Die Kündigungsfrist beträgt bei Darlehen von mehr als dreihundert
ark drei Monate, bei Darlehen von geringerem Betrage einen Monat.

Sind Zinsen nicht bedungen, so ist der Schuldner auch ohne Kündigung
ur Rückerstattung berechtigt.
g 610. Wer die Hingabe eines Darlehens verspricht, kann im Zweifel das

ersprechen widerrufen, wenn in den Vermögensverhältnissen des anderen

heiles eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf
ückerstattung gefährdet wird.
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§ 423. Auf die Verjährung der Ansprüche gegen den Lager-

halter wegen Verlustes, Minderung, Beschädigung oder verspäteter
Ablieferung des Gutes finden die Vorschriften des § 414 entsprechende
Anwendung. Im Falle des gänzlichen Verlustes beginnt die Ver-
jährung mit dem Ablaufe des Tages, an welchem der Lagerhalter
dem Einlagerer Anzeige von dem Verluste macht.

§ 424. Ist von dem Lagerhalter ein Lagerschein ausgestellt,

der durch Indossament übertragen werden kann, so hat, wenn das
Gut von dem Lagerhalter übernommen ist, die Uebergabe des Lager-

scheins an denjenigen, welcher durch den Schein zur Empfangnahme
des Gutes legitimirt wird, für den Erwerb von Rechten an dem

Gute dieselben Wirkungen wie die Uebergabe des Gutes.

Sechster Abschnitt. Frachtgeschäft.

§ 425. 1390.] Frachtführer ist, wer es gewerbmäßig über-
nimmt, die Beförderung von Gütern zu Lande oder auf Flüssen

oder sonstigen Binnengewässern auszuführen.
§ 426.1 (391 Abs. 2, 392.] Der Frachtführer kann die Aus-

stellung eines Frachtbriefes: verlangen.
Der Frachtbrief soll enthalten:
den Ort und den Tag der Ausstellung;

den Namen und den Wohnort des Frachtführers;

den Namen dessen, an welchen das Gut abgeliefert werden soll

(des Empfängers);
den Ort der Ablieferung;

die Bezeichnung des Gutes nach Beschaffenheit, Menge und

Merkzeichen;
6. die Bezeichnung der für eine zoll= oder steueramtliche Behand-

lung oder polizeiliche Prüfung nöthigen Begleitpapiere;
7. die Bestimmung über die Fracht sowie im Falle ihrer Voraus-

bezahlung einen Vermerk über die Vorausbezahlung;

8. die besonderen Vereinbarungen, welche die Betheiligten über
andere Punkte, namentlich über die Zeit, innerhalb welcher die
Beförderung bewirkt werden soll, über die Entschädigung wegen
verspäteter Ablieferung und über die auf dem Gute haftenden

Nachnahmen, getroffen haben;
9. die Unterschrift des Absenders; eine im Wege der mechanischen

Vervielfältigung hergestellte Unterschrift ist genügend.

S—

Se

——

1 Vgl. B Art. 6, 7 Abs. 1. VO 851, 53 Abs. 1. [B —Berner

übereinkommen Anhang XV, 2. VO — Verkehrsordnung Anhang XV, 1.)
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